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1.  Die Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter (WP.15) des Bin-
nenverkehrsausschusses der UN-Wirtschaftskommission für Europa hat die 
Änderungen der Anlagen A und B des Übereinkommens vom 30. September 
1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse 
(ADR) an ihrer 108., 109., 110 und 111. Tagung (2020, 2021 und 2022) be-
schlossen. Es handelt sich um die Änderungen in den Dokumenten 
ECE/TRANS/WP.15/256, ECE/TRANS/WP.15/256/Add.1, ECE/TRANS/ 
WP.15/256/Corr.1 und ECE/TRANS/WP.15/256/Corr.2, die den Teilneh-
mern der Arbeitsgruppe WP.15 übermittelt wurden und zu denen keine Ein-
wände erhoben wurden. Die Änderungen werden übernommen. 

2.  Die Änderungen treten am 1. Januar 2023 in Kraft.1 

20. September 2022 Eidgenössisches Departement für Umwelt,  
Verkehr, Energie und Kommunikation: 

Simonetta Sommaruga  
  

 
1 Der Inhalt der Anlagen A und B wird in der AS und in der SR nur durch Verweis veröf-

fentlicht. Er kann abgerufen werden unter https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/869 > 
Allgemeine Informationen > Umfang der Veröffentlichung > Veröffentlichung eines 
Textteils durch Verweis. 
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